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0 Vorwort  

Die im „Thüringer Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ enthaltende Maßnahme III.44 – Verbesserung der Qualität der 
Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen durch die Erstellung eines Leitfadens zur Veranschauli-
chung der Anforderungen nach den „Checklisten für einen barrierefreien ÖPNV“ ([1], S.74) bil-
det die Grundlage für dieses Dokument.  

Die Aufnahme dieser Maßnahme in den Aktionsplan geht auf Erkenntnisse zurück, die im Rah-
men der vom Institut Verkehr und Raum im Jahr 2010 durchgeführten „Evaluation der Checklis-
ten für einen barrierefreien ÖPNV“ gewonnen werden konnten. In dieser Studie wurde „die Er-
stellung eines umfangreicheren Leitfadens angeregt, der die Teilbereiche, Qualitätsziele und 
Anforderungen der Checklisten anschaulich erläutert und Lösungsmöglichkeiten an konkreten 
Beispielen aufzeigt“ ([2], S.23). Der Leitfaden ersetzt dabei nicht die einschlägigen Regelwerke 
zum barrierefreien Bauen, deren Kenntnis Voraussetzung für eine fachgerechte Beurteilung von 
Vorhaben zur Barrierefreiheit ist. 

 

0.1 Anwendungsbereich der Checklisten für einen barrierefreien ÖPNV 

Ein besonderer Schwerpunkt der Landespolitik des Freistaates Thüringen ist die Realisierung 
von Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Aus diesem Grund wurde die 
„Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen“ 
(ÖPNV-Investitionsrichtlinie [3]) zum 1. Februar 2007 neu gefasst, u. a. um das Förderverfahren 
bei Investitionsmaßnahmen im ÖPNV hinsichtlich der Gewährleistung der Barrierefreiheit zu 
qualifizieren (vgl. [4], S.108ff.). Seither sind Checklisten für barrierefreie Mindeststandards im 
Förderverfahren verpflichtend anzuwenden und dem Förderantrag beizulegen. Diese dienen 
den am Förderverfahren Beteiligten als Hilfestellung, um bestimmte Mindeststandards der Bar-
rierefreiheit im ÖPNV zu garantieren. In Abhängigkeit der verschiedenen Anwendungsfälle 
(z. B. Haltestellen für Regional- oder Stadtbusse, Verknüpfungshaltestellen zwischen Bussen 
oder zwischen Bus und Bahn, Fahrzeuge, Toiletten usw.) sind die entsprechenden Checklisten 
zu Grunde zu legen. Da „die mit den Anforderungen nach […] [den einschlägigen Regelwerken 
zum barrierefreien Bauen] verfolgten Schutzziele […] auch auf andere Weise als in […] [den 
Regelwerken] festgelegt erfüllt werden [können]“ ([5], S.5, vgl. auch [6], S.7), sind Abweichun-
gen zu den in den Checklisten genannten Anforderungen prinzipiell möglich. Als Grundsatz gilt 
aber, dass Abweichungen von den Anforderungen in der Checkliste zu vermerken und zu be-
gründen sind. 

 

0.2 Hinweise zum Leitfaden-Aufbau 

Der Aufbau des vorliegenden Leitfadens folgt der Gliederung der Checkliste für barrierefreie 
Straßenbahnhaltestellen. Dabei entsprechen die Überschriften des Leitfadens den Teilberei-
chen der Checkliste (vgl. [7], S.6). Diejenigen Qualitätsziele, deren Anforderungen im Leitfaden 
berücksichtigt wurden, sind am Anfang des jeweiligen Kapitels aufgeführt. Die Anforderungen, 
die im Anschluss erläutert werden, sind hellgrau hinterlegt. Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen 
der Checklisten finden sich im Merkblatt zur Checkliste für barrierefreie Straßenbahnhaltestellen 
(vgl. [7], S.6).  
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1 Verkehrsweg zur Haltestelle 

stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle 
Bordabsenkung an den Hauptzu- und -abgangswegen auf 3 cm 
(Bordkanten-Ausrundung r = 15 - 20 mm)  

 

Ein stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle liegt dann vor, wenn der Zugang „über eine ebene, 
mit dem Rollstuhl und Rollator berollbare Fläche [möglich ist], die ggf. jedoch die für den Ver-
kehrs- und Freiraum typischen […] Neigungen sowie Schwellen und Kanten aufweisen kann.“ 
([5], S.7) Der „Verkehrsweg“ ist als einbau- und hindernisfreier „Verkehrsraum („Gehbereich“ 
oder „Gehbahn“) [zu verstehen. Dieser] dient allein der Fortbewegung zu Fuß bzw. mit dem 
Rollstuhl.“ ([6], S.27) Borde an den Hauptzu- und –abgangswegen sind auf 3 cm Bordhöhe ab-
zusenken (alternativ: differenzierte Bordhöhen, vgl. [6], S.50f.; [8], S.28f.; [5], S.20). Der 3 cm 
hohe Bord sollte einerseits „nicht vollständig abgerundet sein[, andererseits aber] […] grund-
sätzlich eine gewisse Rundung aufweisen“, ([9], S.51) dementsprechend ist ein Radius r zwi-
schen 15 mm ([6], S. 49) und 20 mm ([5], S.21) anzusetzen (vgl. Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Skizze: Ausrundungsradius r = 15 mm- 20 mm an 3-cm-Bord (Seitenansicht) 

 

stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle Kopffreiraumhöhe  225 cm  

 

Abbildung 2 zeigt den freizuhaltenden Kopffreiraum über Verkehrswegen. 

 

 

Abbildung 2: Kopffreiraum über Verkehrswegen (Seitenansicht) 
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stufenloser Verkehrs-
weg zur Haltestelle 

Zuwegung (Geh-, Fußweg) 

Rampe 

 

In der Checkliste wird zwischen Zuwegung und Rampe unterschieden. Es handelt sich dabei 
um eine Entweder-Oder-Beziehung (vgl. [7], S.6), d. h. es besteht entweder eine Zuwegung 
oder eine Rampe oder beides. 

 

stufenloser Verkehrs-
weg zum Bussteig 

Zuwegung 
(Geh-, Fuß-
weg) 

Längsneigung  3 % bzw. Längsneigung  6 % und mindestens alle 
10 m ein  150 cm langes Zwischenpodest mit Längsneigung  3 % 

 Querneigung  2 % (in Ausnahmefällen ≤ 2,5 %) 
lichte Breite  180 cm 
keine Stufen > 3 cm 

 

Unter Zuwegung wird in der Checkliste eine Wegeverbindung über einen Fuß- oder Gehweg 
verstanden. Z. B. wenn die Warte- und Einstiegszone einer Haltestelle am Fahrbahnrand auf 
dem straßenbegleitenden Gehweg angeordnet ist, der Fahrgast somit den Gehweg als Zuwe-
gung zum Haltestellenbereich nutzen kann (vgl. Abbildung 6). Die Zuwegung sollte hierbei eine 
Längsneigung von 3 % nicht überschreiten. Ist dies z. B. aus topographischen Gründen nicht zu 
erreichen, ist ausnahmsweise eine Längsneigung bis maximal 6 % zulässig, wenn in Abständen 
von höchstens 10 m Zwischenpodeste zum Ausruhen und Abbremsen mit einer Länge von 
mindestens 1,50 m und einem Längsgefälle ≤ 3 % angeordnet werden. Die Querneigung sollte 
maximal 2 % betragen, in topographisch ebenen Bereichen ist eine Querneigung bis 2,5 % 
möglich ([5], S.9). 

Abbildung 3 zeigt die Mindestanforderungen an maximal zulässige Neigungsverhältnisse sowie 
Verkehrswegebreiten. Ggf. notwendige Sicherheitsräume und sonstige Breitenzuschläge sind 
hierbei nicht berücksichtigt (zu notwendigen Sicherheitsräumen an straßenbegleitenden Geh-
wegen vgl. z. B. [10], S.19 und [6], S.40; zu Breitenzuschlägen z. B. [10], S.75 und [11], S.15f.).  

 

 

Abbildung 3: Anforderungen an einbau- und hindernisfreie Verkehrswege (Draufsicht) 

 

Dem gegenüber sind Rampen zu verstehen als eigenständige Bauwerke, die Höhenunterschie-
de zwischen zwei Ebenen überwinden und die die in Abbildung 4 und Abbildung 5 aufgeführten 
Merkmale und Ausstattungselemente aufweisen. Oftmals werden Rampen neben Treppen an-
geordnet, um neben einer Direktverbindung über die Treppenanlage auch eine stufenlose Ver-
bindung zu ermöglichen. 
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stufenloser Ver-
kehrsweg zum Bus-
steig 

Rampe 

Längsneigung  6 % bei 0 % Querneigung   

nutzbare Breite  120 cm  

Handlauf 

beidseitig   

 

visuell kontrastreiche Gestaltung zur Umgebung  

Höhe 85 cm - 90 cm (Oberkante)   

Rund- oder Ovalprofil (Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm)  

an der Unterseite angeordnete Handlaufhalterungen  
abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Hand-
laufenden (z. B. nach unten oder zu einer Wandseite)  

lichter Wandabstand  5 cm  

Radabweiser (Höhe  10 cm) bzw. seitliche Rampenbegrenzung durch Wand  

Rampenlänge  600 cm bzw. nach jeweils 600 cm ein möglichst waagerechtes,  150 
cm langes Zwischenpodest (Entwässerung ist sicherzustellen; Längsneigung ≤ 3 %)  

freie Bewegungsfläche  150 cm x 150 cm vor und nach der Rampe  
keine abwärts führende Treppe in Verlängerung der Rampe  bzw. Sicherheitsabstand 
am unteren Ende der Rampe  10 m;  am oberen Ende  3 m  

 

 
Abbildung 4: Rampe (Seitenansicht) 

 

 

Abbildung 5: Rampe (Vorderansicht) 
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stufenloser Ver-
kehrsweg zur Halte-
stelle 

ebenerdige 
Straßenbahn-
gleisquerung 

keine ebenerdige Straßenbahngleisquerung vorhanden 

 Signalisierung der Sperrphase mit Licht- und Tonsignal   

stufenlose Ausbildung der Gleisquerung (Schwellenhöhe  3 cm)  

 

Befindet sich entlang des stufenlosen Verkehrsweges zur Haltestelle eine ebenerdige Straßen-
bahngleisquerung und wird der Bahnkörper im Regelbetrieb überfahren, ist die Beachtung des 
2-Sinne-Prinzips (vgl. [5], S.10) bei der Signalgebung für eine sichere Überquerung durch sin-
nesbehinderte Menschen notwendig. Hierzu wären z. B. eine gut verständliche und eindeutige 
Signalisierung der Sperrphase durch ein akustisches und visuelles Warnsignal oder akustische 
und taktile Freigabesignale (vgl. [12], S.4f.) mit Bedarfsanforderung denkbar. „Das Warnsignal 
an Überquerungen von Straßenbahnkörpern kann visuell durch Gelbblinken („Hilfssignalgeber“ 
[…]) oder Rot-Dunkel-Schaltung signalisiert werden. […] Werden Freigabesignale eingesetzt, 
müssen die Bahnen eine vollständige Signalisierung (Signalfolge: Frei – Halt zu erwarten – Ge-
sperrt) erhalten, um eine gesicherte barrierefreie Führung über Straßenbahnkörper auch für 
blinde und sehbehinderte Menschen zu gewährleisten.“ ([6], S.54) 

Eine stufenlose Verbindung über die Gleisquerung ist sicherzustellen. Kanten an den Überque-
rungsstellen, die Rollstuhl- oder Rollatornutzer darin behindern, den Gefahrenbereich schnell zu 
verlassen, sind zu vermeiden ([6], S.53). 

 

2 Beleuchtung 

an die Örtlichkeiten und betrieblichen Gegebenheiten angepasste, ausreichend helle, gleichmäßige sowie blendfreie 
Beleuchtung der Straßenbahnsteige, der Wetterschutzeinrichtungen und insbesondere der Gefahrenbereiche  

 

Die Beleuchtung des Haltestellenbereiches ist bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Eine 
ausreichend helle, gleichmäßige sowie blendfreie Beleuchtung der Straßenbahnsteige, der 
Wetterschutzeinrichtungen und insbesondere der Gefahrenbereiche ist anzustreben. „Wenn die 
Umgebungsbeleuchtung zur Erkennbarkeit der Haltestelle und Lesbarkeit der Fahrgastinforma-
tion nicht ausreicht, ist eine Eigenbeleuchtung gemäß den „Technischen Regeln für elektrische 
Anlagen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen“ (BOStrab) vorzu-
sehen.“ ([13], S.84) Für die bauliche Ausführung der Beleuchtungsanlagen sind die einschlägi-
gen DIN-Normen zu berücksichtigen (in Abhängigkeit der straßenräumlichen Gegebenheiten  
z. B. DIN EN 13201 [14], DIN 67523-1 [15] oder DIN 67524-1 [16]; vgl. auch [6], S.58f. und [17], 
S.67ff.).  

  

3 Radwegeführung an Straßenbahnhaltestellen 

konfliktfreie 
Radwege-
führung 

kein Radweg vorhanden 

 Radwege verlaufen nicht auf dem Verkehrsweg an Straßenbahnsteigen, nicht auf Warteflächen und 
nicht zwischen Straßenbahnsteigen und Warteflächen   
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Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Führung des Radverkehrs an Haltestellen 
(vgl. [18], S.31ff.). Neben der Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn ist auch die Führung 
des Radverkehrs im Seitenraum (Bereich zwischen Fahrbahn und angrenzenden Grundstücken 
[19], S.78) üblich. „Je nach örtlicher Situation eignet sich die eine oder andere Variante zur Ge-
währleistung einer barrierefreien Nutzung der Haltestelle. Folgende zwei Varianten sind dabei 
für eine barrierefreie Gestaltung besonders zu empfehlen: 

 Führung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau  
Wird der Radverkehr als Radfahrstreifen auf der Fahrbahn geführt bzw. im Vorfeld der Hal-
testelle vom Gehweg- auf Fahrbahnniveau abgesenkt, sollte ca. 25 bis 30 m vor der Halte-
stelle ein Schutzstreifen angelegt werden, der im Haltestellenbereich aufgelöst wird. Am 
Haltestellenende sollte der Schutzstreifen wieder beginnen und nach ca. 10 m als Radfahr-
streifen weitergeführt ([10], S.102 und [18], S.32) oder wieder auf Gehwegniveau angeho-
ben werden. Diese Variante ist, wenn möglich, aus Sicht der Barrierefreiheit zu bevorzugen.  

 Führung des Radweges hinter der Wartefläche der Haltestelle 
Eine weitere Möglichkeit der Führung des Radverkehrs an Haltestellen ist, den getrennten 
Fuß- und Radweg (Z 241 StVO) hinter der Wartefläche der Haltestelle zu führen. Dies setzt 
allerdings eine hohe Flächenverfügbarkeit voraus. Bild 23 und 24 der Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA [18], S.33f.) zeigen Prinzipienskizzen dieser Variante, wobei zu 
beachten ist, dass in den Skizzen die Bodenindikatoren (vgl. Kapitel 10) nicht enthalten sind 
sowie der taktil-visuell kontrastierende Begrenzungsstreifen zwischen Geh- und Radweg 
mindestens 30 cm betragen muss (vgl. [6], S.42 und [8], S.56).  

 

4 Verkehrsweg an Straßenbahnsteigen 

Vorhaltung 
einbau- und 
hindernis-
freier Ver-
kehrswege 
am Stra-
ßenbahn-
steig 

Freihaltung der Verkehrswege inklusive der Rampen und Bodenindikatoren von Möblierung und sonstigen 
Einbauten (Abstand von Bodenindikatoren zu Möblierung und sonstigen Einbauten  60 cm) 
Breite des einbau- und hindernisfreien Verkehrsweges von der Straßenbahnsteigkante  200 cm; bei 
punktuellen Einbauten  150 cm 

Bewegungsfläche 
vor fahrzeuggebun-
denen Einstiegshil-
fen 

keine fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen vorhanden  

Berücksichtigung einer Bewegungsfläche  150 cm x 150 cm vor ausge-
fahrener fahrzeuggebundener Einstiegshilfe, d.h.  250 cm Tiefe ab Stra-
ßenbahnsteigkante 

 

Kopffreiraumhöhe  225 cm 
Freihaltung der erforderlichen Sichtfelder von Hindernissen 

Ausrüstung aller Einbauten und 
sonstigen Hindernisse entlang 
der Verkehrswege mit Sockel, 
wenn der Abstand vom Boden 
 15 cm beträgt 

keine Einbauten und Hindernisse entlang der Verkehrswege vorhan-
den 


Sockel 

Sockelhöhe  3 cm 
Sockeltiefe und -breite entsprechend der Abmessun-
gen des Hindernisses 

 

Abbildung 6 zeigt die Anforderungen an einen einbau- und hindernisfreien Verkehrsweg am 
Straßenbahnsteig. Ein Straßenbahnsteig ist dabei zu verstehen als ein „als Verkehrsfläche für 
ein- und aussteigende Fahrgäste dienender Bereich einer Haltestelle des Schienenverkehrs, 
der gegenüber dem Fahrweg ein höheres Niveau besitzt.“ ([19], S.103) 
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Abbildung 6: Straßenbahnhaltestelle: Verkehrsweg am Bahnsteig (Draufsicht; in Anlehnung an: 
[20], S.49 und [13], S.75ff.) 
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Zu beachten ist, dass im Bereich vor der ausgefahrenen fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe, 
welche in der Regel an der 2. Fahrzeugtür angebracht ist, eine Bewegungsfläche von mindes-
tens 150 cm x 150 cm zur Verfügung steht.  

Abbildung 7 zeigt Möglichkeiten zur Absicherung von Einbauten und sonstigen Hindernissen 
entlang des Verkehrsweges vor Unterlaufbarkeit mit dem Langstock. Hierbei entspricht die un-
ter III aufgeführte Lösung dem in der Checkliste beschriebenen Sockel.  

 

 

Abbildung 7: Beispiele für die Absicherung von Hindernissen vor Unterlaufbarkeit (in Anlehnung 

an [21], S.22) 

 

 

5 Oberflächenbeläge der Verkehrswege 

ebene, rutschfeste 
Oberflächenbeläge 

Einsatz von Baumaterialen mit ebenen, erschütterungsarmen, rutschfesten und griffigen 
(auch bei Nässe: SRT-Wert > 55 bzw. R-Wert ≥ R11 oder R 10/V4) sowie fugenlosen 
bzw. engfugigen Oberflächen 

 

 
Schwellen 
und Spalten 

keine Schwellen und Spalten > 3 cm vorhanden 

 Markierung von Schwellen und Spalten > 3 cm durch taktil wahr-
nehmbare und visuell kontrastreiche Markierungs- / Warnstreifen 
und / oder Aufmerksamkeitsfelder 

 

 

Ebene Oberflächenbeläge sind „bituminös und hydraulisch gebundene Oberflächen [sowie] 
Pflaster- und Plattenbeläge, die mindestens nach den Anforderungen der DIN 18318 [22] aus-
geführt werden.“ ([5], S.9) Geeignet sind z. B. folgende Baumaterialien ([6], S.31): 

 Asphalt 
 Betonsteinplatten 
 Natursteinplatten, gesägt 
 Betonsteinpflaster ohne Fase, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen 
 Klinker- und Ziegelpflaster 
 Natursteinpflaster, gesägt, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen 

Bei Verwendung von Natursteinpflaster ist darauf zu achten, dass Steine mit gut begeh- und 
berollbarer Oberfläche zum Einsatz kommen ([5], S.10).  
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Rutschhemmende und griffige Oberflächenbeläge im öffentlichen Verkehrsraum müssen einen 
SRT-Wert > 55 aufweisen. Oberflächenbeläge, deren Rutschhemmung nicht mit dem Skid Re-
sistance Testverfahren [23] ermittelbar ist (z. B. Bodenindikatoren), müssen einen R-Wert 
(Klasse der Rutschhemmung; vgl. [24], S.10) von mindestens R 11 oder von mindestens 
R 10/V4 aufweisen, wobei der R-Wert nach DIN 51130 nachzuweisen ist ([5], S.10; vgl. auch 
[6], S.30f.). 

Abbildung 8 zeigt ein Beispiel für die Markierung einer Schwelle > 3 cm sowohl mit taktil und 
visuell kontrastierendem Aufmerksamkeitsfeld als auch mit visuell kontrastreichem Markie-
rungsstreifen. Vorzugsweise sollten Schwellen oder Spalten > 3 cm entlang der Verkehrswege 
aber vermieden werden. 

 

 

Abbildung 8: Beispiel für die Markierung von Schwellen und Spalten 

 

 

6 Einbauten und sonstige Hindernisse außerhalb des Verkehrsweges 

visuell kontrastreiche Gestaltung bzw. Kennzeichnung aller Einbauten und Objekte (deutliche farbliche Abgrenzung zur 
Umgebung; kein „Grau-in-Grau“)  

 

Einbauten und sonstige Hindernisse müssen auch für sehbehinderte Menschen rechtzeitig 
wahrnehmbar sein. Einbauten können neben z. B. Pollern und Masten von Schildern oder 
Lichtsignalanlagen auch Ausstattungs- und Möblierungselemente sein, wie z. B. Briefkästen, 
Mülleimer, Fahrradständer oder Sitzbänke (vgl. [5], S.27 und [6], S.28). Abbildung 9 zeigt ein 
Beispiel für die visuell kontrastreiche Markierung von Einbauten und Objekten (vgl. auch [25], 
S.13).  
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Abbildung 9: Markierung von Einbauten außerhalb des Verkehrsweges (verändert nach: [6], S.30) 

 

 

visuell kontrastreiche Kenn-
zeichnung von transparenten 
Flächen und Objekten (z. B. 
Glaswände an Wetterschutz-
einrichtungen) 

keine transparenten Flächen vorhanden 

 

Einsatz entspiegelter und bruchsicherer Baumaterialen   

eindeutige, gut 
sichtbare und sich 
von der Umge-
bung abhebende 
horizontale Si-
cherheits-
markierungen in 
2 Höhen 

Höhe der Markierungsstreifen  8 cm   

Anbringungshöhe obere Markierung  120 cm  160 cm 
über Boden  

Anbringungshöhe untere Markierung  40 cm  70 cm (Un-
terkante) über Boden  

Einsatz von durchgängigen Markierungsstreifen mit hellen 
und dunklen Flächen (Wechselkontrast) über die gesamte 
Breite der transparenten Fläche  

 

 

Transparente Flächen im Verkehrsraum sind z. B. Wände von Wetterschutzeinrichtungen oder 
Glastüren und -wände von Bahnhöfen. Da diese vor allem für sehbehinderte Verkehrsteilneh-
mer eine Gefahrenquelle darstellen, müssen sie sich visuell kontrastierend zur Umgebung ab-
setzen. Abbildung 10 zeigt die entsprechenden Anforderungen zur visuell kontrastreichen 
Kennzeichnung von transparenten Flächen und Objekten. 

 

 

Abbildung 10: Kennzeichnung transparenter Flächen (Seitenansicht) 
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7 Niveaugleichheit 

an die Straßenbahnen ange-
passte und innerhalb zu-
sammenhängender Linien-
netze einheitliche Straßen-
bahnsteighöhen 

Regelhöhe Straßenbahnsteig  18 cm über Fahrwegniveau  

Anrampungen  6 %; keine Anrampungen im Türbereich  

 

Die Niveaugleichheit ist einerseits von der Straßenbahnsteighöhe und andererseits von den 
eingesetzten Fahrzeugen abhängig. Als Orientierungswert für den anzustrebenden maximalen 
Höhenunterschied und Abstand von der Bahnsteigkante zu Fahrgasträumen öffentlicher Ver-
kehrsmittel gilt grundsätzlich je 5 cm (vgl. Abbildung 11 und [5], S.24).  

Um an Straßenbahnhaltestellen einen niveaugleichen Einstieg zu erreichen, ist eine Erhöhung 
des Bahnsteiges auf 20 bis 25 cm über Fahrwegniveau notwendig (vgl. Leitfaden zur Veran-
schaulichung der Checkliste Mindeststandards für barrierefreie Straßenbahnen). Sofern ein 
flächendeckend niederflurgerechtes Straßenbahnhaltestellennetz vorhanden und dementspre-
chend die Niveaugleichheit an jeder Haltestelle gewährleistet ist, sind fahrzeuggebundene Ein-
stiegshilfen entbehrlich (vgl. [26], S.418). 

 

 

  

Abbildung 11: Empfohlene Reststufenhöhe und Spaltbreite (verändert nach: [27], S.24)  

 

Eine Anrampung ist, im Gegensatz zu einer Rampe, kein eigenständiges Bauwerk, sondern 
stellt lediglich eine Längsneigung in der Wegeoberfläche zur Überwindung von Höhenunter-
schieden dar, u. a. hervorgerufen durch Anpassung der Bordsteinhöhe zur Herstellung der Ni-
veaugleichheit. Die Zugänge zu Bus- und Straßenbahnsteigen sollten eine maximale Längsnei-
gung von 6 % nicht überschreiten (vgl. Kapitel 1). Entsprechende Neigungen in Türbereichen 
sind zu vermeiden. 
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8 Straßenbahnsteigkante 

visuell kontrastreiche Markie-
rung der Straßenbahnsteigkante 

zum Fahrwegbelag visuell kontrastierender Warnstreifen (im Regelfall durch Einsatz 
von speziellen Haltestellenbord-/ Formsteinen gegeben) 

 

Die visuell kontrastreiche Markierung der Straßenbahnsteigkante zum Fahrwegbelag bzw. 
Gleisbett ist oftmals bereits durch Einsatz von speziellen Formsteinen gegeben (vgl. Abbildung 
6, Abbildung 12 und Abbildung 15).  

 

 

Abbildung 12: Beispiel für visuellen Kontrast zwischen Gleisbereich und Bahnsteigkante 

 

9 Dynamische, visuelle und akustische Fahrgastservice- und Informationssys-
teme 

barrierefreie Gestaltung der dynami-
schen, visuellen und akustischen Fahr-
gastservice- und Informationssysteme 

keine dynamischen Fahrgastservice- und Informationssysteme vorhanden 

 barrierefreie Gestaltung gemäß Checkliste „barrierefreie telematische 
Fahrgastservice- und Informationssysteme“ erfüllt  

 

Falls dynamische, visuelle und akustische Fahrgastservice- und Informationssysteme vorgese-
hen sind, ist die Checkliste „Mindeststandards für barrierefreie telematische Fahrgastservice- 
und –informationssysteme“ [28] auszufüllen und dem Verfahren beizulegen. 

 

10 Bodenindikatoren 

taktile und visuell kon-
trastreiche Kennzeich-
nung des Haltestellen-
standortes und der 
Einstiegszone am Stra-
ßenbahnsteig  

Solitärhaltestelle 
ohne Anschluss an 
straßenbegleitende 
Gehwege 

keine Haltestelle ohne Anschluss an straßenbegleitende Gehwege 
vorhanden 


an örtliche Gegebenheiten angepasste Kennzeichnung des 
Standortes  

Einstiegsfeld 120 cm Breite x 90 cm Tiefe (Einsatz von Boden-
indikatoren mit Rippenstruktur nach DIN 32984 und Ausrich-
tung der Struktur parallel zur Straßenbahnsteigkante) 
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Straßenbahnsteige, die abseits straßenbegleitender Gehwege liegen, z. B. auf Haltestellenin-
seln (vgl. Abbildung 14), sind an das Leitsystem anzubinden. Der Haltestellenstandort muss 
mittels Bodenindikatoren auffindbar sein. Die bevorzugte Einstiegszone am Straßenbahnsteig 
wird mit einem 120 cm breiten und 90 cm tiefen Einstiegsfeld (in der Regel auf Höhe der ersten 
Fahrzeugtüre) gekennzeichnet, wobei ein Abstand von 30 cm zur Straßenbahnsteigkante ein-
zuhalten ist und die Rippenstrukturen parallel zur Straßenbahnsteigkante ausgerichtet sein 
müssen (vgl. Abbildung 13) und Abbildung 14). Die Oberflächenstrukturen der eingesetzten 
Bodenindikatoren müssen den Vorgaben der DIN 32984 [8] entsprechen. Falls das Einstiegs-
feld nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastiert (ausreichend wären 
z. B. weiße Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschütterungsarmen Oberflä-
chenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen. 

 

   

Abbildung 13: Bodenindikatoren an Straßenbahnhaltestellen ohne Anschluss an straßenbeglei-

tende Gehwege (Draufsicht) 
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Abbildung 14: Beispiel für Bodenindikatoren an Straßenbahn-Haltestelleninseln (Draufsicht; in 

Anlehnung an [8], S.43) 

 

taktile und visuell 
kontrastreiche 
Kennzeichnung des 
Haltestellen-
standortes und der 
Einstiegszone am 
Straßenbahnsteig  

Haltestellen an straßen-
begleitenden Gehwegen: 
Auffindestreifen zur Kenn-
zeichnung des Standortes 
und des Einstieges an der 
1. Fahrzeugtür 

keine Haltestelle an straßenbegleitenden Gehwegen vorhanden 

 
Auffindestreifen (Tiefe 60 cm – 90 cm) über die gesamte 
Gehwegbreite  

Einsatz von Bodenindikatoren mit Rippenstruktur nach DIN 
32984 und Ausrichtung der Rippen parallel zur Straßen-
bahnsteigkante 

 

taktiler und visuell 
kontrastreicher 
Leitstreifen ent-
lang der Straßen-
bahnsteigkante 

Abstand von der Straßenbahnsteigkante 60 cm  

 Leitstreifenbreite 30 cm  

Bodenindikatoren mit Rippenstruktur nach DIN 32984 und Ausrichtung der Rippenstruktur 
parallel zur Straßenbahnsteigkante  

 

In Abbildung 15 sind die Mindestanforderungen an eine visuell und taktil kontrastreiche Kenn-
zeichnung des Haltestellenstandortes und der Einstiegszone am Straßenbahnsteig an straßen-
begleitenden Gehwegen mittels Bodenindikatoren (Auffindestreifen, Leitstreifen und Einstiegs-
feld) dargestellt. Insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder schwach frequentierten 
Haltestellen kann auf das Einstiegsfeld verzichtet und der Auffindestreifen durchgeführt werden 
(vgl. [6], S.34), dieser endet dann 30 cm vor der Straßenbahnsteigkante (vgl. Abbildung 6). Die 
Oberflächenstrukturen der eingesetzten Bodenindikatoren müssen den Vorgaben der DIN 
32984 entsprechen. Falls der Auffindestreifen nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell 
und taktil kontrastiert (ausreichend wären z. B. weiße Bodenindikatoren in einem dunklen, ebe-
nen und erschütterungsarmen Oberflächenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen 
anzuordnen.  
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Abbildung 15: Bodenindikatoren an Straßenbahnhaltestellen mit Anschluss an straßenbegleiten-

de Gehwege (Draufsicht) 

 

taktile und visuell kon-
trastreiche Kennzeich-
nung von ebenerdigen 
Straßenbahn-
gleisquerungen 

keine ebenerdige Straßenbahngleisquerung vorhanden 



Auffinde-
streifen 

Tiefe 60 cm – 90 cm über die gesamte Breite des Zugangsweges  
Einsatz von Bodenindikatoren mit Noppenstruktur nach DIN 32984 

Richtungs-
feld 

Tiefe 60 cm – 90 cm über die gesamte Breite der Querungsstelle 


Einsatz von Bodenindikatoren mit Rippenstruktur nach DIN 32984 
und Ausrichtung der Rippen in Gehrichtung der Gleisquerung 

Einsatz visuell und taktil kontrastreicher Bodenindikatoren bzw. bei ungenügendem visuellen und taktilen Kontrast zum 
Umgebungsbelag Einsatz ≥ 30 cm breiter Begleitstreifen beidseitig entlang der Bodenindikatoren 

 

In Abbildung 16 ist die taktile und visuell kontrastreiche Kennzeichnung einer rechtwinklig von 
der Haltestellenzuwegung abzweigenden, ebenerdigen Straßenbahngleisquerung mittels Bo-
denindikatoren dargestellt (zur Signalisierung vgl. Kapitel 1). 
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Abbildung 16: Anbindung einer ebenerdigen Gleisquerung an taktil-visuelles Leitsystem (Drauf-

sicht) 

 

Falls die Bodenindikatoren nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastie-
ren (ausreichend wären z. B. weiße Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschütte-
rungsarmen Oberflächenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen.  

 

11 Wartefläche für Fahrgäste 

stufenlos zugängli-
che Wartefläche mit 
ausreichender Be-
wegungsfläche und 
Kopffreiraum sowie 
Sitzmöglichkeiten 
und Wetterschutz-
einrichtung(en) 

keine Schwellen und Stufen > 3 cm 
Bewegungsfläche  150 cm x 150 cm  
Kopffreiraumhöhe  225 cm 

Sitzmöglichkeiten 
Sitzhöhe zwischen 46 cm und 48 cm   
waagerechte Sitzfläche 

Wetterschutzeinrichtung(en)  

 

In Bezug zu Warteflächen ist die Nutzbarkeit auch für Fahrgäste mit Rollstuhl und Rollator zu 
berücksichtigen (vgl. Kapitel 1 und Abbildung 6). Wartezonen an Straßenbahnhaltestellen soll-
ten mit Wetterschutzeinrichtungen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet sein. 
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